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Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Bei der D&O Versicherung handelt es sich um eine Versicherung, die die versicherten Personen im Zusammenhang mit der 
versicherten Tätigkeit gegen finanzielle Risiken aufgrund von gegen sie geltend gemachter Vermögensschäden Dritter oder der 
Versicherungsnehmerin schützt. 
 

 
Was ist versichert?  Was ist nicht versichert? 

 
 Versichert im Rahmen der Versicherungssumme sind die 

gegen versicherte Personen geltend gemachte 
Haftpflichtansprüche zu prüfen, berechtigte Ansprüche zu 
befriedigen und unberechtigte Ansprüche abzuwehren. 

 
 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass 

versicherte Personen wegen einer bei Ausübung der 
gegenwärtigen, ehemaligen oder zukünftigen Tätigkeit 
bei versicherten Gesellschaften begangenen 
Pflichtverletzung für einen Vermögensschaden in 
Anspruch genommen werden. 

 
 
 

 Schadenersatzansprüche, welche Entschädigungen mit 
Strafcharakter (z. B. „punitive“ oder „exemplary damages“) zur Folge 
haben, sofern ein gesetzliches Versicherungsverbot besteht. 

 Haftpflichtansprüche im Zusammenhang mit direkt vorsätzlichen 
Pflichtverletzungen. 

 Pflichtverletzungen, die nicht bei Ausübung der versicherten 
Tätigkeit begangen wurden. 

 Tätigkeiten versicherter Personen in sonstigen Gesellschaften oder 
juristischen Personen die nicht auf Weisung, Veranlassung oder im 
Interesse versicherter Gesellschaften erfolgen. 

 
 
 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Bei zu niedriger Versicherungssumme. 
! Wird ein Selbstbehalt vereinbart, wird dieser vom 

Entschädigungsbetrag aberzogen. 
! Einzelne Versicherungsleistungen sind der Höhe nach begrenzt 

(sog. Sublimits). 
! Der Versicherungsschutz umfasst nur solche Haftpflichtansprüche, 

die während der Vertragslaufzeit oder einer vereinbarten 
Nachmeldefrist erstmals gegen die versicherte Person geltend 
gemacht werden (sog. Anspruchserhebungsprinzip (Claims-Made)). 
 

 Wo bin ich versichert? 

 Versicherungsschutz besteht weltweilt (nicht versichert sind Haftpflichtansprüche, die in den USA, Kanada oder Australien oder nach 
dem dort geltenden Recht erhoben werden). 
 

 Welche Verpflichtungen habe ich? 

− Der Fragebogen der TIROLER ist vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. 
− Gefahrenerhöhende Umstände sind der TIROLER unverzüglich zu melden. 
− Jeder Schaden ist gering zu halten und der TIROLER unverzüglich zu melden.  
− Nach Möglichkeit ist für die Abwehr und Minderung des Schadens zu sorgen.  
− An der Feststellung des Schadenfalles und seiner Folgen ist mitzuwirken (z. B. Erteilung von Auskünften und Überlassung von 

Originalbelegen). 
 

 Wann und wie zahle ich? 

Sie zahlen Ihre Prämie fristgerecht im Voraus – je nach vertraglicher Vereinbarung, jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich 
z. B. mit SEPA-Lastschrift, Onlinebanking oder Zahlschein. 
 

 Wann beginnt und endet die Deckung? 

Beginn:  Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Datum in der Versicherungspolizze. Voraussetzung ist, dass die Zahlung der ersten 
Versicherungsprämie rechtzeitig erfolgt.  
Ende:  Beträgt die vereinbarte Versicherungsdauer weniger als ein Jahr, endet der Versicherungsschutz ohne Kündigung zum 
vereinbarten Zeitpunkt. Verträge mit einer Dauer von einem Jahr oder länger verlängern sich nach Vertragsablauf jeweils automatisch 
für ein weiteres Jahr, sofern Sie oder die TIROLER nicht fristgerecht kündigen. 
 

 Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. 
Darüber hinaus kann der Vertrag aus weiteren Gründen z. B. im Schadenfall vorzeitig gekündigt werden. 
 

 


